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�� REINHOLD LANGEN

Die zunehmende Anzahl von 

Gerichtsverfahren in Bausachen

zwingt dazu, sich auch über alter-

native Streitbeilegungsverfahren 

zu informieren. Hiermit sind gegen-

über der gerichtlichen Auseinan-

dersetzung viele Vorteile verbun-

den.

Nach Angaben des Statistischen
Bundesamts  waren 2002 allei-
ne an Landgerichten 27.615
Verfahren in Bausachen an-

hängig, an Oberlandesgerichten waren es
immerhin noch 5.339 Verfahren. Im Jahr
2007 haben bereits ca. 80.000 Verfahren
die deutsche Gerichte in Bausachen be-
schäftigt.

Häufig handelt es sich dabei um Streitig-
keiten aus Auseinandersetzungen zu Ver-
gütungen und Nachträgen (bei unkla-
rer/unvollständiger Leistungsbeschreibung,
bei Behinderungen und Bauablaufstörun-
gen, bei Leistungsänderung und Sonder-
wünschen), um Mängel- und Schadenser-
satzansprüche vor oder nach der Abnah-
me, um Differenzen zu Abrechnung, Auf-
maß und Zahlung, zur Bauzeit, Vertrags-
strafen und Verzugsschäden, zu unklaren
Vertragsbedingungen und zu vielem mehr.

Folgen dieser rechtlichen Auseinander-
setzungen sind erhebliche Bindung von Ar-
beitszeiten (durch internen Aufwand der
Prozessparteien für Prozessvorbereitung
und -begleitung), erheblich steigende Versi-

cherungskosten, finanzielle Belastungen
durch die Kosten des Rechtsstreits (Gericht,
Sachverständige, Anwaltskosten) und nicht
zuletzt die psychische Belastung der Betei-
ligten.

Gerichtliche
Streitlösungsverfahren

Ist es erst einmal zu einem Konflikt ge-
kommen, ist die Kenntnis verfügbarer ge-
richtlicher und außergerichtlicher Streitlö-
sungsverfahren vorteilhaft. Das bekanntes-
te gerichtliche Streitlösungsverfahren ist
heute das Selbständige Beweisverfahren 
(§ 485 ff ZPO), früher auch „Beweissiche-
rungsverfahren“ genannt. Es heißt deshalb
so, weil es sowohl innerhalb eines Ge-
richtsprozesses, als auch ganz ohne Pro-
zess eingeleitet werden kann. Man kann
damit also erst einmal die Beweise sichern
und die Sachlage feststellen, bevor man
über die Klageerhebung entscheidet.

Wie läuft ein selbständiges Beweisver-
fahren ab? Das Verfahren wird auf Antrag
einer Partei beim Gericht eingeleitet. Die
Beweiserhebung erfolgt sodann meistens
durch Einholung eines schriftlichen Sach-
verständigengutachtens. Voraussetzung für
ein selbstständiges Beweisverfahren ist,
dass der Gegner zustimmt oder dass die
Gefahr besteht, dass ein wichtiges Beweis-
mittel verloren geht bzw. seine Nutzung er-
schwert wird. Vorteil des selbständigen Be-
weisverfahrens ist v.a., das die verfahrens-
führende Stelle das Gericht selbst ist. Der
Antragsteller muß sein rechtliches Interes-
se nachweisen. Dieses rechtliche Interesse
ist immer vorhanden, wenn die Beweiser-
hebung helfen kann, einen Rechtsstreit zu
vermeiden. Nach der Gutachtenerhebung
ist auf der Grundlage der dann gewonne-
nen Erkenntnisse häufig eine Einigung zwi-
schen Antragsteller und Antragsgegner
möglich. Beim Scheitern der Einigung ist
das Gutachten voll als Beweismittel zuge-
lassen (§ 493 ZPO); seine Kosten werden

Schäden an Bauwerken sind immer 
wieder Anlass langwieriger Ausein
andersetzungen.

Außergerichtliche
Streitbeilegungsverfahren im
Garten- und Landschaftsbau

Vor Schadensbeseitigung sind zunächst
zügige Dokumentationen des Bauzu-
standes und der Schadensursachen
erforderlich.



regelmäßig im Verhältnis des Obsiegens
umgelegt.

Die Kosten eines selbständigen Beweis-
verfahrens werden durch das Gericht fest-
gesetzt und richten sich nach den Regelun-
gen des Justizvergütungs- und -entschädi-
gungsgesetzes (JVEG). Danach werden auch
beauftragte Sachverständige vergütet. Gut-
achten zu Fragen der Garten- und Land-
schaftsgestaltung fallen in die Honorar-
gruppe 3 = 60,00 Euro/Std. Hinzu kommen
die Kosten für Lichtbilder, Fahrtkostener-
satz (0,30 Euro/km), Schreibauslagen (0,75
Euro je 1.000 Anschläge), die Umsatzsteu-
er und die Gerichtsgebühren.

Kritik an gerichtlicher
Prozessabwicklung

Nach einer Umfrage des Deutschen Bau-
gerichtstags e. V. wird zunehmend Kritik
von Bauprojektbeteiligten an Einzelaspekten
der Prozessabwicklung laut: So haben so-
wohl Auftraggeber (private und gewerbli-
che Auftraggeber, Bund, Kommunen, Krei-
se etc.), Auftragnehmer (Bauunternehmen
sowie (Landschafts-)Architekten und Inge-
nieure, Projektsteuerer, Lieferanten) und
auch Drittbeteiligte (wie Rechtsanwälte,
Sachverständige, Interessenverbände) be-
mängelt, dass Streitigkeiten vor staatlichen
Gerichten zu lange dauern, die Kosten des
Rechtsstreits, der hierdurch bedingten Ne-
benkosten und der interne Aufwand der

Prozessvorbereitung und -begleitung zu
hoch sind. Teilweise wurde sogar die Kom-
petenz des staatlichen Gerichts kritisiert
und die Akzeptanz des Prozessergebnisses
infrage gestellt.

Zusammenfassend befürworteten 69,76 %
aller befragten Bauprojektbeteiligten ein
zwingendes außergerichtliches Streitlö-
sungsverfahren in Bausachen.

Außergerichtliche
Streitlösungsverfahren

Folgende außergerichtlichen Streitbeile-
gungsverfahren sind heute bekannt: Die
Mediation, die Schlichtung, die Adjudikati-
on sowie die Auseinanderssetzung in sog.
„Dispute Boards“ und Schiedsgutachten.

Mediation:

Die Mediation ist ein strukturiertes frei-
williges Verfahren zur konstruktiven Beile-
gung oder Vermeidung eines Konfliktes.
Durch methodischen Vorgehensweise des
Mediators werden die Kommunikation und
In-teressensklärung zwischen den Partei-
en systematisch mit dem Ziel gefördert, ei-
ne von ihnen selbst verantwortete Lösung
des Konflikts zu ermöglichen. Mediation er-
folgt nach dem Prinzip der Freiwilligkeit,
al-so dem Recht aller Beteiligten, eine Me-
diation zu beginnen, aber auch jederzeit
abbrechen zu können. Das Verfahren star-
tet für alle Beteiligten ergebnisoffen: Es gibt
keine Vorbedingungen.

Ziel der Mediation ist es einen Rahmen

zu schaffen, in dem die Konfliktparteien
über ihren Konflikt sprechen können und
in dem sie eine selbstbestimmte, einver-
nehmliche und konkrete Konfliktregelung
erarbeiten können. Dabei gliedert ein Pha-
senmodell die Handlungsstrategie:
– Auftragsklärung (u. a. Information über

das Verfahren, die Rolle des Mediators,
Abstimmung der weiteren Vorgehens-
weise)

– Themenliste (Parteivortrag der Streit-
punkte und Anliegen, Sammlung und
Strukturierung der Themen und Kon-
fliktfelder)

– Exploration (umfassende Darlegung der
Sicht der Konfliktparteien, Austausch von
Informationen, Daten und Wahrneh-
mungen; umfassende Erhellung des Kon-
flikts)
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Wenn erst einmal Schäden aufgetreten
sind, sind viele Vertragspartner am Bau
mit der Konfliktlösung und Kostentra-
gung schnell überfordert.
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– Sammeln und Bewerten von Optio-
nen/Alternativen (Ideenfindung unter-
schiedlicher Lösungsoptionen, Bewertung
der Optionen, konsensgetragene Ent-
scheidungsvorbereitung, Vorbereitung
einer verbindlichen Abschlussvereinba-
rung mit „win-win-Ergebnissen“)

– Abschlussvereinbarung Regelung des
Konfliktes in einer (schriftlichen) Ab -
schlussvereinbarung durch die Konflikt-
parteien
Die Stellung des Mediators ist dabei ge-

prägt von der Veranwortung für die Siche-
rung eines Rahmens, innerhalb dessen die
Kommunikation ohne Eskalation zu einer
Konfliktregelung findet. Er ist jedoch nicht
verantwortlich für das Verhandlungser-
gebnis (die Abschlussvereinbarung). Er hat
Verschwiegenheit über alle erlangten Kennt-
nisse und Allparteilichkeit zu wahren; der
Mediator muß für die Sichtweisen aller Kon-
fliktparteien dasselbe Verständnis haben,
er gleicht ggf. ein Machtgefälle zwischen
den Parteien aus.

Die Mediation dient auch der Berück-
sichtigung von Interessenslagen, die in ei-
nem Zivilprozess unbeachtet bleiben wür-
den, sie reduziert Verfahrenskosten und
Konfliktfolgekosten und ermöglicht die Fort-
setzung einer Kooperation zweier Unter-
nehmen. Das unbürokratische und flexible
Verfahren schont personelle und betriebli-
che Ressourcen, ist nichtöffentlich und ver-
meidet so auch oft unliebsame Berichte in
den Medien.

Mitunter ist keine Konfliktregelung mög-
lich, sodass Kosten des Gerichtsverfahrens
zusätzlich anfallen. Bei einer Mediation oh-
ne anwaltliche Begleitung kann die Konse-

quenz bestehen, dass sich im Nachhinein
ei-ne Konfliktpartei durch die erzielte Re-
gelung rechtlich benachteiligt fühlt. So soll-
ten bei existenziellen Streitigkeiten hierzu
befähigte Anwälte in die Mediation einbe-
zogen werden, was wegen des Rechtsbe-
ra-tungsgesetzes sogar geboten sein kann.
Die Konfliktlösung mit Unterstützung eines
stundenweise honorierten professionellen
Mediators ist meist kostengünstiger als die
streitige Austragung mit Hilfe eines Rechts-
anwalts, wo der Streitwert die Höhe der
Gebühr bedingt.

Schlichtung:

Die Schlichtung dient der außergericht-
lichen Beilegung eines Rechtstreits zwischen
streitenden Parteien durch einen von einer
neutralen Instanz vorgeschlagenen Kom-
promiss, der von den Parteien akzeptiert
wird. Der Schlichter bewertet die Positio-
nen der Parteien und macht Lösungs- und
Kompromissvorschläge (Unterschied zur
Mediation) bis hin zur Streitbeilegung (durch
einen Vertrag o. ä.).
Vorteile:
– man ist nicht an gesetzliche Vorgaben

gebunden,
– die Parteien können die Vorgehenswei-

se mit Hilfe des Schlichters selbst bestim-
men,

– „Schlichten statt Richten“: Es geht nicht
darum, welche von beiden Parteien Recht
hat, sondern eine gemeinsame Lösung
des rechtlichen Konflikts zu finden, bei
der beide Parteien nachgeben (Vergleich)
und mit welcher beide Parteien auskom-
men können und der Rechtsfrieden wie-

der hergestellt wird. Das kann auch eine
Lösung sein, welche in dieser Form durch
ein Gericht nicht entschieden würde.

– Vergleichsquote: deutlich über 50 % der
Fälle
Die Schlichtungsvereinbarung und das

Schlichtungsverfahren sind in der „Schlich-
tungs- und Schiedsordnung für Baustrei-
tigkeiten (SOBau)“ der ARGE Baurecht; vgl.
www.arge-baurecht.com, geregelt. Die SO-
Bau enthält u. a. Regelungen über die Zu-
ständigkeit, Verfahrensregelungen und die
Kosten des Schlichtungsverfahrens.
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Schiedsgutachten
Ein Schiedsgutachten ist die Stellung-

nahme eines unabhängigen, unparteiischen
und sachverständigen Dritten zu einem zwi-
schen den Parteien umstrittenen Sachver-
halt. Dazu Die Parteien erhalten eine ver-
bindliche Klärung ihrer bei Vertragsdurch-
führung entstandenen Streitfrage und ver-
meiden den Gang zum Gericht. Wird später
dennoch ein Gericht angerufen, ist dieses
an die im Schiedsgutachten getroffene Tat-
sachenfeststellung außer bei grober Un-
richtigkeit gebunden. Im Gegensatz zum
Schiedsgericht, das über einen entstandenen
Rechtsstreit an Stelle eines staatlichen Ge-
richts entscheidet, stellt der Schiedsgutach-
ter nur Umstände fest, ohne über die sich
daraus ergebenden Verpflichtungen der
Parteien zu befinden und Rechtsfolgen zu
treffen. Schiedsgutachten dienen z.B. der
Beurteilen von Warenlieferungen oder
Werkleistungen, der Aufklärung von Ab-
rechnungsdifferenzen, der Rekonstruktion
von Geschehensabläufen, der Analyse von
Ursachenzusammenhängen und der Fest-
stellung des Ausmaßes von Schäden.

Hierzu wird entweder bereits bei Ver-
tragschluss eine Schiedsgutachtenabrede
getroffen oder aber erst im Streitfall die Ein-
schaltung eines Schiedsgutachters verein-
bart. Die Parteien einigen sich auf einen
von einer neutralen Stelle benannten
Schiedsgutachter, teilen ihm den zu beur-
teilenden Untersuchungsgegenstand mit
und beauftragen ihn gemeinschaftlich mit
der Erstellung des Schiedsgutachtens.

Vorteile des Schiedsgutachtens liegen in
der zügigen und problemlosen Erledigung
von Streitigkeiten auf privater Grundlage,
es ist außergerichtlich und dennoch rechts-
verbindlich. Durch die Schiedsgutachten-
abrede unterwerfen sich die Parteien schon
im Auftrag dem Ergebnis des Gutachtens.
Nachteile können sich hingegen dadurch
ergeben, dass das Schiedsgutachten kein
Schiedsrichterspruch ist: Forderungen ei-
ner Partei sind aufgrund des Schiedsgut-
achtens nicht unmittelbar vollstreckbar.
Deshalb ist ein Schiedsgutachten nur eine
spezielle Form der Mediation, die eine er-
höhte Mitwirkungsbereitschaft beider Sei-
ten voraussetzt. Die Höhe der Vergütung
eines Schiedsgutachtens ist in der Regel frei
vereinbar.

Adjudikation:
Die Adjudikation ist ein außergerichtli-

ches Streibeilegungsinstrument für Bau-
konflikte aus dem anglo-amerikanischen
Rechtskreis. Dort ist es als eigenständiges
Verfahren ausgestaltet, welches vor allem
durch ein striktes Zeitgerüst gekennzeichnet
ist. Dem Adjudikator werden dabei weitge-
hende Entscheidungskompetenzen zuge-
wiesen, die er innerhalb enger Fristen zu
entscheiden weiß. Durch gesetzliche Rege-
lungen in Großbritannien besteht dort seit
1998 eine gesetzliche Verpflichtung zur Auf-
nahme einer Adjudikations-Klausel in je-
den Vertrag im Bereich des Bauwesens.
Daneben wird die Adjudikation auch im in-
ternationalen Bau- und Anlagenbaugeschäft
angewendet. Ziel des Verfahrens ist es, bei
während der Bauphase oder noch vor Bau-
beginn auftretenden Differenzen zwischen
Auftragnehmer und Auftrag-geber ein
schnelles und effizientes Instrument zur
Konfliktentscheidung zur Verfügung zu stel-
len. Hierdurch werden Kosten und Risiken
durch längere Baustillstände verhindert.
Aktuell wird in Deutschland ein auf unser
Rechtssystem zugeschnittenes Adjudikati-
onsverfahren erarbeitet.

Dispute Boards:

Dispute Adjudication ist ein besonderes
Streitbeilegungsverfahren, das in Deutsch-
land keinen gesetzlichen Hintergrund hat.
Die Dispute Adjudication unterscheidet sich
von der Mediation durch die Bin-dungs-
wirkung der Entscheidungen der Streitbei-
legungsstelle. Die Parteien müssen das Dis-
pute Adjudication Board (DAB) bzw. die
Streitbeilegungsstelle ausdrücklich verein-
baren und selbständig festlegen, wie ein
solches Verfahren ablaufen soll. Haben sie
dies getan, kann das Streitbeilegungsver-
fahren nicht umgangen werden. Erst wenn
das DAB befasst war und eine Entschei-
dung erlassen hat, kann das Schiedsgericht
angerufen werden. Verfahrensrechtliche
Regelungen: Die Streitbeilegungsstelle wird
entweder für die gesamte Bauzeit bestellt
und ist mithin jederzeit einsatzbereit oder
sie arbeitet als ad-hoc-Einrichtung, die nur
im Bedarfsfall bestellt wird. Ziele sind, das
Zahlungsverhalten der Auftraggeber zu be-
schleunigen, aus dem vorläufig bindenden
DAB-Spruch Zahlung ohne jede Sicher-
heitsleistung verlangen zu können und ggf.
unverzügliche Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen einleiten zu können.

Fazit:
Die in der Praxis bekannten Nachteile oft

langwieriger gerichtlicher Auseinanderset-
zungen können durch außergerichtliche
Streitbeilegungsverfahren oftmals vermie-
den werden. Deshalb lohnt es sich, Bau-
kon-flikte z. B. durch Mediation, Schlich-
tung oder Schiedsgutachten lösen zu las-
sen. Oftmals führen Erfahrungen aus ge-
meinschaftlich überwundenen Schwierig-
keiten dazu, dass Kundenbindungen auch
für die Zukunft erhalten werden können.
Damit ist der Auftraggeber-, wie auch der
Auftragnehmerseite gedient und Kosten und
Zeitaufwand, wie sie bei konventioneller
gerichtsgebundener Konfliktaustragung an-
fallen, werden vermieden.

Hierauf haben sich neben Rechtsanwälten
inzwischen auch bereits gewerkespezifisch
tätige Mediatoren spezialisiert. Den guten
Erfahrungen in der Praxis entsprechend ist
der außergerichtlichen Streitbeilegung ei-
ne weitere Verbreitung zu wünschen.
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